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DER FOURIER f Gersau, Oktober 1969

Erscheint monatlich
42. Jahrgang Nr. 10

Offizielles Organ dSchweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9146 (SRV 17. 1.69)

VON MONAT ZU MONAT

Die militärischen Kommissionen

I.

1. Armee und Militärverwaltung sowie auch die eidgenössischen Räte bedienen sich

praktisch auf allen Stufen und in allen Bereichen ihrer Tätigkeit der Dienste einer be-

trächtlichen Zahl von Romm/Mione« verschiedener Art. Die Aufgaben dieser Kommissio-
nen bestehen darin, die Instanzen, von denen sie eingesetzt sind, in irgendwelcher Weise

in ihrer Arbeit zu unterstützen; meist wird diese Hilfeleistung darin bestehen, dass sie

ihnen als Ratgeber zur Seite stehen. Der Umfang dieser Fachkommissionen ist darum
relativ gross, weil einerseits die vielgestaltigen Obliegenheiten der Armee sehr ver-
schiedenartige Bedürfnisse bewirken, und weil anderseits unser Milizsystem wertvolle
Möglichkeiten der Inanspruchnahme Dritter im Dienste des Wehrwesens bietet, die im
Interesse der Armee voll ausgenützt werden müssen. Dabei ist zu bedenken:

a) Militärische Probleme sind längst nicht mehr eine Angelegenheit des reinen Militärs.
Vielmehr greifen die Ansprüche der Landesverteidigung in alle Lebensbereiche des

Staates hinein: Wissenschaft und Wirtschaft, Finanzwesen und Politik, Industrie und
Technik — sämtliche wesentliche Gebiete staatlicher und privater Tätigkeit werden
heute von den Bedürfnissen einer umfassenden Landesverteidigung berührt. Um allen
diesen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, muss die Armee die Möglichkeit haben, mit
den Vertretern der verschiedenen Tätigkeitsgebieten in Rontakt zu treten und sie anzu-
hören. Ein wichtiges Mittel dazu ist die £/wjetz»«g vow À'o»»»m«/owcw, in denen den

Fachleuten Gelegenheit gegeben wird, ihren Standpunkt zu vertreten und die Verantwor-
liehen für die Armee zu beraten.

b) Die erhebliche Zahl von militärischen Kommissionen ist sicher auch eine To/ge-
ersebe/nmtg ««seres iWi/izsystems:

Das Fehlen von berufsmässig im Dienst stehenden Truppen und Kadern, in welchen die

Verwaltungsaufgaben laufend erledigt werden können, macht bei uns eine relativ grosse

Militärverwaltung notwendig, die jene Aufgaben erfüllt, die eine stehende Truppe selbst

bewältigen könnte. Kommissionen sind weitgehend Bestandteile der Verwaltung; sie

unterstützen diese in ihrem besonderen Fachgebiet in der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Mit dem Beizug von Fachleuten aller Art aus unserer schweizerischen Öffentlichkeit für
die Bedürfnisse der Landesverteidigung wird die Grundidee der Miliz verwirklicht,
wonach jeder Schweizer in irgendwelcher Form immer den Bedürfnissen der Wehrhaftig-
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